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Kommunalverwaltung

REGIERUNG VON OBERBAYERN

Zweckvereinbarung zwischen der Gemeinde Wettstetten 
und der Stadt Ingolstadt

Zwischen der Gemeinde Wettstetten (Gemeinde) und der 
Stadt Ingolstadt (Stadt) wird folgende Zweckvereinbarung 
gemäß Art. 7 ff. des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit – KommZG – in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 20.06.1994 (GVBl S. 555, ber. 
1995 S. 98, BayRS 2020-6-1-I), zuletzt geändert durch Art 
9 a Abs. 5 des Gesetzes vom 22.12.2015 (GVBl S. 458) 
geschlossen:

Vorbemerkung

Herr Michael Weidenhiller, Zehentstraße 38, 85055 
Ingolstadt, beabsichtigt auf den Grundstücken Fl.-Nr. 834 
und 833 ein Wohnhaus zu errichten.

Diese Grundstücke liegen auf dem Gebiet der Stadt 
Ingolstadt, Gemarkung Etting. Für die Erschließung der  
Baugrundstücke (Straße, Wasser) ist daher die 
Stadt Ingolstadt zuständig, für das Abwasser die Ab-
wasserbeseitigungsgruppe Ingolstadt Nord.

Wegen der gemarkungsnahen Lage zur Gemeinde 
Wettstetten kann die Erschließung der beiden Grundstücke 
mit Trinkwasser und Verkehrsanlagen von dort aus besser 
und kostengünstiger erfolgen.

§ 1

Die Stadt Ingolstadt überträgt der Gemeinde Wettstetten 
die Aufgaben der Wasserversorgung und des Baues der 
Verkehrsanlagen für die in der Vorbemerkung zu dieser 
Zweckvereinbarung genannten Grundstücke und alle 
damit verbundenen Befugnisse und Rechte.

In Ergänzung von § 5 Abs. 1 BGS-WAS wird als maßgebliche 
Grundstücksfläche die im Lageplan rot markierte 
Fläche angesetzt. Diese Fläche umfasst 1760 m². Eine 
katastermäßige Ermittlung der Flächengröße z. V. durch 
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Bei Streitigkeiten die Zweckvereinbarung betreffend ist die 
Regierung von Oberbayern zur Schlichtung anzurufen.

Mündliche Nebenabreden die Zweckvereinbarung 
betreffend sind ungültig. Bei Nichtigkeit einzelner Teile 
der Vereinbarung behalten die übrigen Teile trotzdem ihre 
Gültigkeit.

§ 4

Diese Zweckvereinbarung tritt am Tag nach ihrer 
Bekanntmachung im Oberbayerischen Amtsblatt in 
Kraft. Weiterhin erfolgt eine Bekanntmachung in den 
von der Stadt Ingolstadt und der Gemeinde Wettstetten 
festgeschriebenen Mitteilungsforen.

Die Zweckvereinbarung bedarf der Genehmigung der 
Regierung von Oberbayern (Art. 12 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. 
Art. 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 KommZG).

Wettstetten, 3. November 2017
Gemeinde Wettstetten

Gerd Risch,
Erster Bürgermeister

Ingolstadt, 13. November 2017
Stadt Ingolstadt

Dr. Christian Lösel,
Oberbürgermeister

Die Regierung von Oberbayern hat die vorstehende 
Zweckvereinbarung mit Schreiben vom 14. Juni 2018 
gemäß Art. 12 Abs. 2 KommZG genehmigt; die nach-
folgend abgedruckten Anlagen 1 - 5 sind Bestandteil der 
Zweckvereinbarung. Die Zweckvereinbarung wird hiermit 
gemäß Art. 13 Abs. 1 KommZG amtlich bekannt gemacht.

Vermessung erfolgt nicht. Der Lageplan ist Bestandteil 
der Zweckvereinbarung (Anlage 5). Bei der Errichtung 
von weiteren Gebäuden ist die Fläche entsprechend zu 
vergrößern, sofern diese die rote Linie überschreiten.

§ 2

Mit der Aufgabe der Wasserversorgung und der Erstellung 
von Verkehrsanlagen überträgt die Stadt Ingolstadt auch 
die Abgabenhoheit für die in der Vorbemerkung zu dieser 
Zweckvereinbarung aufgeführten Grundstücke bezüglich 
der Erschließungsanlagen (Straße, Wasser).

Die Gemeinde Wettstetten erhält damit das Recht, für diese 
Grundstücke Herstellungs-, Erschließungs-, Ausbau- und 
Verbesserungsbeiträge, sowie Benutzungsgebühren und 
Kosten für die Grundstücksanschlüsse nach Maßgabe 
ihrer jeweils geltenden Satzungen zu erheben.

Mit dem Inkrafttreten dieser Zweckvereinbarung gelten 
für die genannten Grundstücke folgende Satzungen der 
Gemeinde Wettstetten:

Wasserabgabesatzung (WAS) – (Anlage 1)

Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung 
(BGS-WAS) – (Anlage 2)

Erschließungsbeitragssatzung (EBS) – (Anlage 3)

Straßenausbaubeitragssatzung – (Anlage 4)

Aufgrund künftiger Verbesserungsmaßnahmen noch 
zu erlassende Verbesserungsbeitragssatzungen der 
Gemeinde Wettstetten finden ebenfalls auf die beiden 
o. g. Grundstücke Anwendung.

§ 3

Diese Zweckvereinbarung wird auf unbestimmte Zeit 
abgeschlossen.

Eine ordentliche Kündigung kann nur schriftlich, unter 
Einhaltung einer Frist von zwei Jahren, jeweils zum 31.12. 
eines Jahres erfolgen. Für diesen Fall verpflichtet sich die 
Gemeinde Wettstetten und die Stadt Ingolstadt, die weitere 
ordnungsgemäße Wasserversorgung und straßenmäßige 
Erschließung des betroffenen Gebietes und die damit 
in Zusammenhang stehenden Fragen rechtzeitig durch 
einvernehmliche Regelung sicherzustellen bzw. zu klären.
Eine außerordentliche Kündigung wird von den Rege-
lungen zur ordentlichen Kündigung nicht berührt. Sie hat 
schriftlich zu erfolgen.
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REGIERUNG VON OBERBAYERN

Zweckvereinbarung zwischen der Gemeinde Wettstetten 
und der Stadt Ingolstadt

Zwischen der Gemeinde Wettstetten (Gemeinde) und der 
Stadt Ingolstadt (Stadt) wird folgende Zweckvereinbarung 
gemäß Art. 7 ff. des Gesetzes über die kommunale Zusam-
menarbeit – KommZG – in der Fassung der Bekannt- 
machung vom 20.06.1994 (GVBl S. 555, ber. 1995 S. 
98, BayRS 2020-6-1-I), zuletzt geändert durch Art 9a 
Abs. 5 des Gesetzes vom 22.12.2015 (GVBl S. 458) ge- 
schlossen:

Vorbemerkung

Herr Michael Zeyn und Frau Reina Francisca Gomez, 
Holzegart 6, 85080 Gaimersheim,

sowie

Herr Florian Weigelt und Frau Daniela Weigelt, Levelinstr. 
60a, 85049 Ingolstadt,

beabsichtigen auf dem Grundstück Fl.-Nr. 1647/31 zwei 
Einfamilien-Doppelhaushälften zu errichten.

Dieses Grundstück liegt auf dem Gebiet der Stadt In-
golstadt, Gemarkung Etting. Für die Erschließung des 
Baugrundstückes (Straße, Wasser) ist daher die Stadt 
Ingolstadt zuständig, für das Abwasser die Abwasserbe-
seitigungsgruppe Ingolstadt Nord.

Wegen der gemarkungsnahen Lage zur Gemeinde  
Wettstetten kann die Erschließung des Grundstückes mit 
Trinkwasser und Verkehrsanlagen nur von dort aus er-
folgen.

§ 1

Die Stadt Ingolstadt überträgt der Gemeinde Wettstetten 
die Aufgaben der Wasserversorgung und des Baues der 
Verkehrsanlagen für das in der Vorbemerkung zu dieser 
Zweckvereinbarung genannte Grundstück und alle damit 
verbundenen Befugnisse und Rechte.

Es gilt die BGS-WAS der Gemeinde Wettstetten in der 
jeweils gültigen Fassung. 

§ 2

Mit der Aufgabe der Wasserversorgung und der Erstellung 
von Verkehrsanlagen überträgt die Stadt Ingolstadt auch 
die Abgabenhoheit für die in der Vorbemerkung zu dieser 
Zweckvereinbarung aufgeführten Grundstücke bezüglich 
der Erschließungsanlagen (Straße, Wasser).

Die Gemeinde Wettstetten erhält damit das Recht, für 
diese Grundstücke Herstellungs-, Erschließungs-, Aus-
bau- und Verbesserungsbeiträge, sowie Benutzungsge-
bühren und Kosten für die Grundstücksanschlüsse nach 
Maßgabe ihrer jeweils geltenden Satzungen zu erheben.

Mit dem Inkrafttreten dieser Zweckvereinbarung gelten für 
die genannten Grundstücke folgende Satzungen der Ge-
meinde Wettstetten:

Wasserabgabesatzung (WAS) – (Anlage 1)

Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung 
(BGS-WAS) – (Anlage 2)

Erschließungsbeitragssatzung (EBS) – (Anlage 3)

Straßenausbaubeitragssatzung – (Anlage 4)

Aufgrund künftiger Verbesserungsmaßnahmen noch zu 
erlassende Verbesserungsbeitragssatzungen der Ge-
meinde Wettstetten finden ebenfalls auf die beiden o. g. 
Grundstücke Anwendung.

§ 3

Diese Zweckvereinbarung wird auf unbestimmte Zeit ab-
geschlossen.

Eine ordentliche Kündigung kann nur schriftlich, unter Ein-
haltung einer Frist von zwei Jahren, jeweils zum 31.12. 
eines Jahres erfolgen. Für diesen Fall verpflichtet sich die 
Gemeinde Wettstetten und die Stadt Ingolstadt, die weit-
ere ordnungsgemäße Wasserversorgung und straßen-
mäßige Erschließung des betroffenen Gebietes und die 
damit in Zusammenhang stehenden Fragen rechtzeitig 
durch einvernehmliche Regelung sicherzustellen bzw. zu 
klären.

Eine außerordentliche Kündigung wird von den Rege-
lungen zur ordentlichen Kündigung nicht berührt. Sie hat 
schriftlich zu erfolgen.

Bei Streitigkeiten die Zweckvereinbarung betreffend ist die 
Regierung von Oberbayern zur Schlichtung anzurufen.
Mündliche Nebenabreden die Zweckvereinbarung betref-
fend sind ungültig. Bei Nichtigkeit einzelner Teile der Ver-
einbarung behalten die übrigen Teile trotzdem ihre Gül-
tigkeit.

§ 4

Diese Zweckvereinbarung tritt am Tage nach Ihrer 
Bekanntmachung im Oberbayerischen Amtsblatt in Kraft. 
Weiterhin erfolgt eine Bekanntmachung in den von der 
Stadt Ingolstadt und der Gemeinde Wettstetten festge-
schriebenen Mitteilungsforen.
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Die Zweckvereinbarung bedarf der Genehmigung der 
Regierung von Oberbayern (Art. 12 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. 
Art. 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 KommZG).

Wettstetten, 3. November 2017
Gemeinde Wettstetten

Gerd Risch,
Erster Bürgermeister

Ingolstadt, 13. November 2017
Stadt Ingolstadt

Dr. Christian Lösel,
Oberbürgermeister

Die Regierung von Oberbayern hat die vorstehende 
Zweckvereinbarung mit Schreiben vom 14. Juni 2018 
gemäß Art. 12 Abs. 2 KommZG genehmigt; die nachfol-
gend abgedruckten Anlagen 1 - 4 sind Bestandteil der 
Zweckvereinbarung. Die Zweckvereinbarung wird hiermit 
gemäß Art. 13 Abs. 1 KommZG amtlich bekannt gemacht.
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Landesentwicklung

REGIONALER PLANUNGSVERBAND MÜNCHEN

Bekanntmachung

Tagesordnung

für die 248. öffentliche Sitzung des Planungsausschusses 
des Regionalen Planungsverbandes München am 3. Juli 
2018 um 10:00 Uhr, im kleinen Sitzungssaal der Landes-
hauptstadt München.

Beratungsgegenstände:

1. Landrat Josef Niedermaier, 
 Verbandsvorsitzender der Region Oberland
 Erkenntnisse des Strukturgutachtens für die Region 

17 – Oberland (Schwerpunkt Siedlung und Mobilität)

2. Initiative „Magistrale für Europa“
 Hauptversammlung am 12. Juni 2018 in Augsburg

3. Bevölkerungsprognose des Freistaats Bayern
 2016 - 2036

4. Auswirkungen eines möglichen Volksbegehrens
 „Damit Bayern Heimat bleibt – Betonflut eindämmen“
 auf die Entwicklungsperspektiven der Kommunen 
 in der Region München

5. Verschiedenes

München, 11. Juni 2018
Regionaler Planungsverband München

Christian Breu
Geschäftsführer

Wirtschaft und Verkehr

REGIERUNG VON OBERBAYERN

Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG);
Planfeststellungsverfahren nach § 18 AEG für 
den Neubau eines Umschlagterminals für den 
kombinierten Verkehr Straße/Schiene im Hafen 
Straubing-Sand durch den Zweckverband Hafen 
Straubing-Sand

Bekanntmachung vom 29. Juni 2018
Aktenzeichen 23.2-3547-H32

Die Stellungnahmen und Einwendungen, die im 
Planfeststellungsverfahren zu o. g. Bauvorhaben 
fristgerecht eingegangen sind, wird die Regierung 
von Oberbayern mit den Beteiligten erörtern. Der Er-
örterungstermin findet am Mittwoch, 18. Juli 2018 im 
großen Sitzungssaal des Landratsamtes Straubing-
Bogen, Leutnerstr. 15, 94315 Straubing statt. Die 
Verhandlung beginnt um 10.30 Uhr.

Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 

An ihm können die Einwendungsführer, die Betrof-
fenen, Behörden, Verbände und der Träger des 
Vorhabens teilnehmen. Die Vertretung durch einen 
Bevollmächtigten ist möglich. Dieser hat seine Be-
vollmächtigung durch schriftliche Vollmacht nachzu-
weisen und diese zu den Akten der Regierung von 
Oberbayern zu geben.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei Ausbleiben 
eines Beteiligten (Betroffenen) in dem Erörterungs-
termin auch ohne ihn verhandelt werden kann und 
das Anhörungsverfahren mit Schluss der Verhandlung 
beendet ist.

Durch die Teilnahme am Erörterungstermin entste-
hende Aufwendungen, auch solche für einen Bevoll-
mächtigten, können nicht erstattet werden.

München, 29. Juni 2018
Regierung von Oberbayern 

Maria Els
Regierungspräsidentin
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Umweltfragen

REGIERUNG VON OBERBAYERN

Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Be-
schränkung der Erholung in der freien Natur aus 
Sicherheitsgründen im Naturschutzgebiet „Südliche 
Fröttmaninger Heide“ in der Landeshauptstadt Mün-
chen und im Landkreis München

Vom 25. Juni 2018

Aufgrund von § 59 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes über Natur-
schutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz 
– BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl I 2009 S. 2542, 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. September 2017, 
BGBl I S. 3434) in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 und Art. 43  
Abs. 2 Nr. 2 des Gesetzes über den Schutz der Natur, 
die Pflege der Landschaft und die Erholung in der freien 
Natur (Bayerisches Naturschutzgesetz – BayNatSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Februar 2011 
(GVBl 2011 S. 82, Bay RS 791-1-U), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 15. Mai 2018 (GVBl S. 230) erlässt die Regie-
rung von Oberbayern folgende Verordnung:

§ 1

Die Verordnung der Regierung von Oberbayern zur Be-
schränkung der Erholung in der freien Natur aus Sicher-
heitsgründen im Naturschutzgebiet „Südliche Fröttmaninger 
Heide“ in der Landeshauptstadt München und im Landkreis 
München vom 8. April 2016 (OBABl 2016, S. 116) wird wie 
folgt geändert:

1. In § 3 wird nach Absatz 4 folgender Absatz 5 eingefügt:

„(5) 1Für die Fortführung des Betriebs des bestehenden 
Modellflugplatzes durch die Interessengemeinschaft für 
ferngelenkte Modelle e. V. (IFM) München im bisherigen 
Umfang gilt Folgendes:

1. Ausgenommen von den Verboten gemäß § 3 Abs. 1 
und 2 ist die Nutzung der in der Karte M 1 : 5.000 zu dieser 
Verordnung als Modellflugplatz gekennzeichneten Fläche, 
soweit sie gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 10 der Verordnung über 
das Naturschutzgebiet „Südliche Fröttmaninger Heide“ vom 
8. April 2016 zulässig ist; jede andere Art der Erholungs-
nutzung ist auf dieser Fläche verboten.

2. Ausgenommen vom Verbot des § 3 Abs. 1 Nr. 1 ist  
außerdem das Überfliegen mit Modellflugzeugen sowie das 
Betreten der gesperrten Flächen und Wege zur Bergung 
von Modellflugzeugen außerhalb des Modellflugplatzes, 
soweit es gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 10e und f der Verordnung 
über das Naturschutzgebiet „Südliche Fröttmaninger Heide“ 
vom 8. April 2016 zulässig ist.

2Die Verpflichtung, im Falle eines Kampfmittelfundes un-
verzüglich die Polizei zu verständigen (§ 3 Abs. 2 Satz 2), 
bleibt unberührt.“

2. Die Karte M 1 : 5.000 vom 8. April 2016 wird ersetzt 
durch die Karte M 1 : 5.000, die Anlage und Bestandteil 
dieser Verordnung ist.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 30. Juni 2018 in Kraft.

München, 25. Juni 2018
Regierung von Oberbayern

Maria Els
Regierungspräsidentin
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Geobasisdaten:
© Bayerische Vermessungsverwaltung
(www.geodaten.bayern.de)
Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet

2 3 4

5 6 7

134

aus Sicherheitsgründen gesperrte Flächen

aus Sicherheitsgründen gesperrte Wege

Zone für das Heideerleben

Zone für das freie Betreten

Schutzzone

Umweltbildungszone

Fußweg

Zonen 

Wege

Nachrichtlich:
Ausgewiesene Zonen, Wege und Einrichtungen gemäß der
Verordnung „Südliche Fröttmaninger Heide“ in der Landes-
hauptstadt München und im Landkreis München vom 08.04.16

Umweltbildungseinrichtung Heidehaus

Maria Els
Regierungspräsidentin

Regierung von Oberbayern

Karte zur Verordnung 

zur Änderung der Verordnung zur Beschränkung 
der Erholung in der freien Natur aus 

Sicherheitsgründen im Naturschutzgebiet 
„Südliche Fröttmaninger Heide“ 
in der Landeshauptstadt München 

und im Landkreis München
vom 25.06.2018

Modellflugplatz

Gebäudeumgriff

Parkplatz

Start- und Landebahnen

Flugzone

Modellflugplatz
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